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Beschlussvorlage 
S/19/0306-1 
 

 
öffentlich 

 

Abwägungsbeschluss über die Stellungnahmen zur 
Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau 

am See für den Ortsteil Hof Lalchow 

Organisationseinheit: 

Bau- und Planungsamt 
Datum 

08.08.2023 
Antragsteller: 

 
Aktenzeichen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und 
Infrastruktur und Umwelt (Vorberatung)  Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung)  Ö 
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung) 13.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, sowie der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der 
Stadt Plau am See für den Ortsteils Hof Lalchow wie folgt: 

1. Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf der 
Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof 
Lalchow hat die Stadtvertretung geprüft und entsprechend der Abwägung (Anlage) 
abgewogen.   

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Ergebnis der Abwägung mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 

LFD. HH-JAHR 
AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein 
Förderung 00,00 €     
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000.0000 
Beiträge 00,00 €     
  

Sachverhalt: 
Die Stadtvertretung hat am 14.12.2022 den Beschluss zur Aufstellung der Entwicklungs- und 
Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof Lalchow gefasst.    

Auf der Stadtvertretersitzung am 14.12.2022 wurde ebenfalls die öffentliche Auslegung der 
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Entwurfsunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, die vom 30.01.2023 bis zum 
03.03.2023 erfolgte. Die berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gem.  
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 27.01.2023 und 30.01.2023 über die öffentliche 
Auslegung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die Stellungnahmen 
liegen nunmehr vor. Die Deutsche Telekom Technik GmbH gab mit Schreiben vom 
11.05.2023 verspätet eine Stellungnahme ab, die nunmehr in das Abwägungsergebnis 
eingearbeitet wurde.  
  
Als nächster Verfahrensschritt sind nun auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen 
Belange abzuwägen, welche im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden. 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Es ist zu prüfen, inwieweit 
die vorgebrachten Anregungen in der Planung berücksichtigt werden sollen. Die Einwender 
sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.  
  
Aus der Entwurfsbeteiligung ergaben sich keine Änderungen an der Planung.  

  
Alle sonstigen Hinweise der Behörden und Träger öffentlicher Belange, die keine Einwände 
gegen das Planvorhaben haben, werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
Anlage/n: 

1 Abwägungsergebnis neu (öffentlich) 
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STADT PLAU AM SEE

Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
der Stadt Plau am See

für den Ortsteil Hof Lalchow

Anlage zum Abwägungsbeschluss

Bearbeitungsstand Mai 2023
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

LANDKREIS

LUDWIGSLUST-PARCHIM
_ _ _ _ _ RAUM FÜR ZUKUNFT .

oalc.re. l.d.eever.Parinun I RO et , Pr isoszo i tell seroenn Der Landret del Landkrelso. Ludvdigslult-Parchlm

Bürogemeinschaft Sled! & Landschaftsplanung
Fratt Hedtke
Ziegeleiweg 3
19057 Schwenn

Aktonzeichen
13P 230010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Organieallonselnheil
Fachdenst Flauordnung. Seddon- und Tielbair

Anaprochpariner
Hen Ziegler
muoron Fax
03871 722-6313 03871 722-77 6313

Email carstenziegle4kreis-lup.de

Dlenstgobaudo 2/mmor Datum
Ludiegslust 13 309 09 03 2023

Betrifft: Beteilrgung der Trager dffentlicher 6e1ange

Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zur Entwicklungs- und
Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr.1 und 2 BauGB der Stadt Plau arn See, OT Hof
Lalchow

Bozug: Schreiben des Planungsburos vorn 27.01.2023; PE: 30 01 2023
Planzeichnung M 1 1000 vom November 2022
Begrundung zum Enrerun vom November 2022

De eingerechten Unterlagen zur eg Planung der Stadt Plau am See wurden dutch Fachdenste ctes
Landkreses Ludringslust-Parchim geprüfl.
1m Ergebnis der Prüfung außert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungerr

FD 33 — Bürgerservlee / Stradenverkehr

Desserts bestehen kerne Einwande gegen de Satzung

FD 36 — Brand- und Katastrophenschutz

Der AU5sage unler dem Punkl 6 - Leschwasserversorgung,dass 410 Lbschw asseniersorgung
slchergestellt 101, kann nichl gefolgl werden.

De Gemeinde Plau am See nutzt zwei wasserführende Fahrzeuge mit maximal 5400 Litern Wasser.
Uber die Leistungsfahigkeit des Hydranten wurden keine Angaben getatigt.

Re. das Plangebiet sind mIndostens 48rn'in über 2 Stunden vorzusehen.

Laut Brandschutzbedanspianung soli .zeitnah* ein Loschwasserbrunnen etinchtet werden.

en-true.« , na,0 , men %Z. I nu Men nz,n-nn I emayegynsle

we* , m ezvi 5001 c,r.rr,u !AMC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
eldeneduenoteel j MANDOI 1012403 el0 DSC te i " 119

FD 33
Keine Einwände

FD 38
Die Stadt Plau hatte den Bau des Löschbrunnens bereits im Jahr 2022 im
Haushalt. 2023 soli nach Aussage der Stadt Pla am See der Bau nun erfol-
gen. Der voraussichtliche Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum
Plangebiet.

1
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

Daher ist für clas PlangebieUdie Ortschaft die Löschwasserversorgung zurn jetzigen Zeitpunkt
nicht sicheroesteltt.

Erdrnann, SB Vorbeugender Brandschutz

FD 53 — Gesundheit

Gegen die o.g. Planung keine grundsatzlichen Bedenken.

FD 60 — Reqionalmanaqement und Krelsentwicklunq

Der Fachdienst Regionalmanagernent und Kreisentwicklung außert im Rahrnen der BehOrdenbeleiligung
nach § 4 Abs. 2 BauGB keine Anregungen und Bedenken
zurn Entwurf der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung OT Hof Lalchow der Sladt Plau arn See

FD 62 — Vermessuno und Geoinformation

Als Trager offentlicher Belange bestehen keine Einwände.

Hinwels:
Auf den Plan fehlt die genaue Bezeichnung der Gernarkung. (Gemarkung Hof Lalchore /51 false())

- Gemarkung• Latchow

FD 63 — Bauordnunq, Stratton- und Tielbau

Denkmalschulz

Grundlage der Stellung nahrne 1st das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpomrnern (OSchG M-V)

1.Baudenkmalpflenerischer Aspekt:
Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkrnale und kein ausgewiesener Denkmalbereich.

2. Bodendenkmalpflecterischer Aspekt:
Oas Vorhaben berührt nach gegenwarügem Kenntnisstand irn Vorhabenbereich keine Bodendenkrnale.
Daher ist lediglich folgender Hinweis zu beachten und nachrichtlich zu übernehrnen,

Wenn ber Erdarbeiten neue Bodendenkrnale oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden. Sind
diese gemaß § 11 Abs 1 DSchG M-V der unteren DenkrnalschutzhehOrde unverzuglich anzuzeigen und
der Fund und die Fundstelle his zurn Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes fur
Kultur und Denkmalpflege in unverändertern Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen.
Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schnftlicher Anzerge spätestens
nach einer Woche. Die untere Denkrnatschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11
Abs. 3 OSchG M-V).

Varner. Sachbearbeiterin Oenkmalschutz

Baunlanunq / Bauordnung

Aus bauordnungs-Mauplanungsrechtlicher Sicht gitot es zum o.g. Vorhaben keine / folgende Bedenken
und Hinweise

Baulerlplanunct

Die Flurstücke 254-256 werden yam Geltungsbereich nicht erfasst.

Mit dem Abschluss der Baumaßnahme für den Brunnen wird die Bereitstel-
lung von Löschwasser im Plangebiet und der Ortslage Hof Lalchow sicherge-
stellt sein. Die Stadt geht davon aus, dass vorher keine Bauanträge vorliegen
werden.

FD 53
Keine Bedenken

FD 60
Keine Anregungen und Bedenken

FD 62
Keine Einwände
Die Bezeichnung der Gemarkung wird berichtigt.

FD 63

Denkmalschutz

Keine Baudenkmale im Plangebiet vorhanden
Wird zur Kenntnis genommen

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale im Plangebiet
vorhanden
Wird zur Kenntnis genommen
Der Hinweis wird beachtet.

Bauplanunq/Bauordnunq

Keine Bedenken

Die Flurstücke befinden sich in Privateigentum. Bauwilligkeit wurde gegen-
über der Stadt Plau am See nicht geäußert. Daher wird auf eine Einbeziehung
verzichtet und die jetzige Nutzung als Grünland belassen.

2
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde ____Abwägung der Stadt Plau am See

3
Hierzu sollte es in der Begrundung Ausführungen geben

Slra Un- und Tine.

1) Straßenaufsicht

Desseits bestehen keine Einwande oder Bedenken. Kreisstraßen sind nicht betroffen

FD 68 — Urnwelt

Nafurschulz

Damit der Genehmigungsfahigkeit der Entwicklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See OT
Hof Lalchow aus naturschutrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegenstehen. sind die naohlolgend
genannten Hinweise in der weiteren Planung zu berucksichtigem

1 Der unteren NaturschutzbehOrde ist vor Satzungsbeschluss ein Nachweis Gber die Nutzung der
Kompensationsflache Gemarkung Pfau, Flur 17, Flurstück 84 vorzufegen.

2 Die artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme zur Baufeldraumung ist wie fotgt zu andern:
Eine Elaufeldberaumung isf nur in der Zed von Anrang Okfober bis Endo Februar zulassig.

Steinke, SB

Wasser- und Bodonschutz

Gewasser I
und 11

Abwasser Grundwas-
serschutz

Boden-
schutz

Anlagen
wgf State

Hoch-
wasser-
Schulz

Gewasser-
ausbau

Keine Einwände 2O0',i0n2u2123
Schmiedel

20 02.2023
Sehmiedel

08 02 23
Ahrens

Bedingungen/Au
fl./ Hinw. laut
Anlace

07,02.23
Kruger

Ahlehnung it.
Anlacte
Nachforde rung
11 Anlage

odenschutz

Auflagen:

- Ergeben sich wahrend der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkle dafur, dass eine schadhche
Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, sind unverzUglich die Arbeiten einzustellen und die untere
Bed enschutzbehOrde des Landkreises zu informieren, um die weiteren Verfahrensschritte
abzustimmen

- Eventuell vorhandene Fremdstoffe. Mullablagerungen, etc, die im Zuge der Erdarbeiten freigelegt
werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen

- Lagerflachen und Baustehenflachen sind nachensparend herzustellen und bodenschonend zu
nutzen

- Die Zwischenlagerung lEtewertung / Verwertung von BOden hal getrennt nach Bodensubstrat zu
erfolgen

- Bodenmieten sind nnht zu befahren

Die Begründung wird dahingehend ergänzt.

Straßenaufsicht
Keine Bedenken
Wird zur Kenntnis genommen

FD 68
Naturschutz

1. Der UNB wird vor Satzungsbeschluss ein Nachweis über die Nutzung
der Kompensationsfläche vorgelegt. Dies wird im städtebaulichen
Vertrag geregelt.

2. Der Hinweis wird geändert.

Wasser- und Bodenschutz

Keine Einwände, wird zur Kenntnis genommen

Zum Bodenschutz gibt es Auflagen und Hinweise.

Die nebenstehenden Auflagen werden in die bodenschutzrechtlichen Hinwei-
se auf dem Plan und in die Begründung übernommen.

Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und beachtet.

3
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am Seel

Beim Einbau mineralischer Abfalle (z. B. Recyclingmatenal) in technischen Bauwerken ist
nachweislich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter Beach lung der LAGA zu verwenden Der
schriftliche Nachweis isl auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von rnindestens
einem Meter zwischen der SchUttkorperbasis und dem hochsten zu erwarlenden Grundwasserstand
einzuhalten.

Wird außerhalb landwinschaftlich genutzler Flachen Bodenaushub auf oder in de durchwurzelbare
Bodenscheht gebracht, Sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Alliastenverordnung
bzw fur don nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswene Z-0 der LAGA einzuhallon Bel der
Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der Vorsorgewerte einzuhalten
und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahrne einzuhalen und zu beachten

Der schriftliche Nachwee ist auf Verlangen vorzulegen

Nac.h Abschluss der Baumaßnahme Sind die Bodenfunktionen der nur vorübergehend in Anspruch
genomrnenen &ken durch ggf Ruckbau nicht rnehr erforderlicher Befestigungen. Aufbringung
abgetragenen Oberbodens und Flachenlocken.ing wiederherzustellen.

Hinweise:

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind irn Bereich der Erdarbeiten keine schädlichen
Bodenveranderungen, altlastverdachtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt

Die Verwertung uberschUssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ern- oder Aufbringen in die
durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (insbes.
§§ 4, 7 Bundesbodenschutzgeselz, §§ 10-12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) zu
erfolgen Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Baden vorsorgend vor stofflichen und
physikalischen Beeintrachligungen (wie Kontaminationen mil Schadstoffen, Gefugeschaden, Erosion.
Vernassungen. Verdichtungen, Vermischungen unterschedlicher Substrate) zu schützen Ein baulrch
in Anspruch genommener Boden sate nach Abschluss eines Vorhabens seine naturlichen
Funktionen wieder edullen konnen

Kruger. SB Grundwasser I Bodenschutz

Begründung
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewasser- und Bodenschutz und sind
verhaltnismaßig Se beruhen auf § 107 Abs 1 Landeswassergesetz M.V. §§ 5 Abs. 1. 6 Abs 1, 100 Abs
1, 101 Abs. 1 Wasserhaushallsgesetz. §§ 1, 2. 13. 14 Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs 5.
7 Bundes-Bodenschutzgesetz

Immlnsensschutz und Abfall

Ohne Stellungnahme

Abfallwirtschaft

Es bestehen aus Seht der offentlehen Abfallentsorgung keine Einwande oder Bedenken.

Mit freundlrchern Gruß
Auftrag

—
Zieglei
SB Bauleitplanung

Anrordenanstrn an the ,unInha Vcrncnung on nüncralirclicn licgrrol fen' Ahnllan-lculunsche Regrin 11.MIA 51 211 nult

Jvvenigcni 'auna

Der Hinweis, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Altlasten etc.
bekannt sind, wird in die Hinweise auf dem Plan übernommen.

Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet.

Die Begründung wird zur Kenntnis genommen.

Immissionsschutz
hier ohne Stellungnahme

Abfallwirtschaft
Keine Einwände

4
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am Se

Landkreis Ludwigslust-Parchim
FD Umwelt
lmmissionsschutz

FD Bauordnung
- im Hause -

Datum: 06. März 2023
Bearbeiter: Frau Konow

Entw icklungs- und Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauGB der Stadt P lau
am See, OT Hof Lalchow

Aktenzeichen: BP 230010

Aus Sicht des Immissionsschulzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung
genommen:

Auflagen

1. Die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung des Ortsteils Hof Lalchow der Stadt Plau
am See umfasst in der Gemarkung La !chow Flur 1 mehrere Flurstücke. Die Fläche,
welche im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist,
soli zukünftig als Ortsteil (lnnenbereich) entwickelt und einzelne Grundstücke mit der-
zeitiger Lage im Außenbereich, welche durch die angrenzende Wohnbebauung geprägt
sind, als Ergänzungsfläche mit in den Ortsteil einbezogen werden.

2

3

Die nähere Umgebung der Entwicklungs- und Ergänzungsflächen sind nach BauNVO
einzuordnen, somit werden die maßgebenden lmmissionsrichtwerte festgelegt.

Entsprechend der Einordnung nach BauNVO ergeben sich die festgelegten Abstände
der Standort außenliegender Bauteile der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Kli-
maanlagen, Wärmepumpen) zu den maßgeblichen lmmissionsorten.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die lmmissionsrichtwerte am Tage um
nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten.

Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der lmmissionsrichtwerte durch ent-
sprechende schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu ge-
währleisten.

4. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module einer Solaranlage ist für die Umgebung
auszuschließen. Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwen-
den.

5. Die Abnahme der Feuerungsanlagen hat durch den Schornsteinfeger zu erfolgen.

1./2./3.
Die Auflagen hinsichtlich der Einordnung der Entwicklungs- und Ergänzungs-
flächen in die nähere Umgebung und die damit verbundene Einhaltung der
lmmissionsrichtwerte werden beachtet.

4.
Die Auflagen zu Solarmodulen werden beachtet.

5.
Die Auflage zur Abnahme von Feuerungsanlagen wird beachtet.

5
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

6. Die Anforderungen der 1. BlmSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsan-
lagen) vom 26. Januar 2010 sind einzuhalten. lnsbesondere mit Hinblick auf die Ableit-
bedingungen (§19 der 1. BlmSchV) sind für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe,
die nach dem 31. Dezember 2021 errichtet werden, verschärfte Anforderungen einzu-
halten.

Hinweise

1. Durch die in der Nähe befindliche Stallanlage in der Dorfstraße kann eine zeitwei-
lige Lärm- und Geruchsbelästigung durch landwirtschaftliche Geräte bzw. Tier-
haltung nicht ausgeschlossen werden.

2. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
sind zu gewährleisten (§ 23 BlmSchG).

3. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anord-
nung der Behörde nach § 26 BlmSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr)
mit Abwehrmaßnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde termin-
lich umzusetzen.

4. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die lmmissionsrichtwerte der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm — Geräuschimmissionen —
(AVV Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten.

Gez. Konow
SB lmmissionsschutz

6.
Die Auflagen zu Feuerungsanlagen werden beachtet.

Die Hinweise werden beachtet.

6
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Stellungnahme Behörde/TOB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesarnitur mere Veneallung Mecilenburg-Vorpommem
Pcstf.3.21 12 01 35. 19015 Schwenn

Bürogemeinschaft
Stadt und
Ziegeleiweg 3
DE-19057 Schwerin

bearbeilet von: Frank Tonagel

Telefon: (0365) 588-56268

Fax: (0385) 509-56030

E-Mail: geodatenservice@laiv-mv dc

Internet http://vmv.laiv-inv.de

Az: 341 T0E8202300091

Schwenn, den 30,01 2023

Festpunkte der amtl ichen geodätischen Grundlagennelze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: Abrundungssatzung Plau_Hof Lalchow

thr Zeichen: 30.1.2023

Anlage: Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die lnformationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Frank Tonagel

Pote,,,
Sea. e

lepT, .nevy kern...my Sctuenr.

Gearsematrornaertrum
\to 433 9 OD -

.o.1-12couN

BerÄvensoki. CeutscneBundaearla
lento.

DE.1302 COX MI 3 001551
1....ARKLEn 139

Es befinden sich keine Festpunkte im Plangebiet.

Das Merkblatt wird beachtet.

Der Landkreis wurde beteiligt.

7
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den einge-
reichten Unterlagen vom 27.01.2023 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Kathrin Fleisch

MVwag
Mecl-Oenborg-tiorpornrnern

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b l 18273 Güstrow
Telefon 0385/588 64 193
toebelunq.mv-reqierunq.de
www.lunq.mv-reclierunq.de

Keine Stellungnahme durch das LUNG
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Sehr geehrte Frau Hedtke,
bezüglich der Beteiligung an dem o.g. Planverfahren vom 30.01.2023 nimmt der
WAZV wie folgt Stellung. Nach Prüfung der Unterlagen hat der WAZV keine Einwände
gegen den Entwurf der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Hof
Lalchow der Stadt Plau am See.
Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung sind Leitungen und Anlagen für die
zentrale Trinkwasserversorgung durch den WAZV vorhanden. Durch die Festlegung
der Satzung wird die bestehende Versorgung durch den WAZV nicht beeinträchtigt.
Für zukünftige Bauanträge innerhalb der Satzung ist die Trinkwasserversorgung
gesichert.

Durch die Festlegung der Satzung ändern sich die Parameter für die Berechnung und
Erhebung der Anschlussbeiträge zur Trinkwasserversorgung. Der WAZV wird nach
Rechtskraft der Satzung eine Überprüfung der bereits veranlagten Flächen und der
vereinnahmten Anschlussbeiträge vornehmen. Unter Umständen kann es zu Nach-
forderungen für die jeweiligen Grundstückseigentümer kommen.

Noch ein Hinweis zu Nr. 6 —Löschwasserversorgung- in der Begründung zur Satzung.

Der WAZV ist der zuständige Trinkwasserversorgungsbetrieb der Mitgliedsgemeinden.
Leitungen und Anlagen für die Löschwasserversorgung und einer dauerhaften Brand-
bekämpfung stehen nicht zur Verfügung. Vorhandene Leitungen oder Hydranten des
WAZV innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs der Satzung dürfen nur zur
Erstbrandbekämpfung genutzt werden. Eine dauerhafte Löschwasserversorgung dad
nicht über die Leitungen und Anlagen des WAZV aufgebaut werden.

Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter den angegebenen Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Stefan Gaberle
Ltd. Sachbearbeiter GIS, Leitungsdokumentation, Liegenschaften und Vermessung
Wasser- und Abwasserzweckverband
Parchim-Lübz
Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim
Tel. (03871) 725-202
Mobil 01741778488
E-Mail: paberle@wazv-parchim-luebz.de
www.wazv-parchim-luebz.de

Parchim-Lübz

WAZV

Keine Einwände gegen das Planvorhaben

Es sind Leitungen des WAZV im Plangebiet vorhanden.

Die Trinkwasserversorgung ist gesichert.

Die Hinweise zu den Anschlussbeiträgen werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet.

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet.

Die Begründung wird ergänzt.
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Wasser- und Bodenverband

„HZUtpja/, - ti,;(1,ed Ea"
WBV .Mfder6tz - LübzerEa. 19399 Dobbertn, schutstraBe 17.

Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung

Ziegeleiweg 3

19057 Schwerin

ltoZesnen.111re Hach 6cr6 Unser .Zeicten. Unsafe MocArlet THelon. Name Datcrn
20.022223

Stellungnahme zur Maßnahme: Entw icklungs- und Ergänzungssatzung Plau ant See OT Hof Latchow

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die geplante Ma ßnahrne haben wir keine Bedenken oder Einwände. Es ist kein Gewässer
2. Ordnung in unserer Unterhaltungspflmht betroffen oder beeinflusst.

Vorgefundene Dränanlagen sind zu beachten (Grundstücksetgentümer slnd in das Planungsverfahren
einzubezichen).

Mit freundlichen Grüßen

-

WEV Clobber-tin
i. A. Sebastian L.ange
Verbandsingenieur

Verbandsuorsteher GeschältsMluer Telefen/Fex
Herr Lobel Herr Balzer 038736/42407

038736/42441

E-Alad
etc dobbertinerbw rmde

Keine Bedenken zum Planvorhaben

Der Hinweis zu Drainanlagen wird beachtet.
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwäpng_der Stadt Plau am See

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH, auf dem
Flurstück 253 unter anderem eine Trafostation, eine 20 KV Freileitung und
mehrere 1 KV Erdkabel. Die Anlagen müssen jederzeit frei zugänglich sein,
dürfen nicht eingezäunt,- und überbaut werden (siehe Entwicklungs- und Er-
gänzungssatzung Punkt 5 und 6). Bei Bau und Planungstätigkeiten im Bereich
der 20 KV Freileitung sind die DIN Abstände einzuhalten (siehe Schutzanwei-
sung). Gegebenenfalls müssen diese Anlagen kostenpflichtig umgelegt werden.
Für eine elektrotechnische Erschließung bzw. eine Netzanlagenumlegung im
Plangebiet ist lhrerseits bei der WEMAG Netz GmbH ein separater Antrag zu
stellen. Die Antragsstellung sollte 12 Monate vor Baubeginn erfolgen. Die Er-
schließung ist kostenpflichtig. Für eine Kostenermittlung benötigen wir unter
Angabe der Vorgangsnummer 52337171 folgende Dokumente:

• Amtlichen B-Plan
• Parzellenplan, Bebauungsplan

Die WEMAG Netz GmbH ist in die Planungen frühzeitig einzubeziehen. Ein
interner Planungsingenieur wird im Rahmen der Kostenermittlung benannt.

Für die elektrotechnische Erschließung des Plangebietes sind entsprechende
Leitungstrassen nach DIN 1998 sowie ein möglicher Trafostationsstandort
(Flächengröße 4 x 6 [m]) vorzuhalten.

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen
ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und -anlagen" zu be-
achten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet verbind-
lich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen: ht-tp://www.wemag-
netz.de/ einzelseiten/leitungsauskunft/index.html

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und
Verlauf unserer Versorgungsleitungen/ -anlagen.

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum gültig.
Weitere Informationen zur Gültigkeit finden Sie in der Schutzanweisung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und
Einspeiser von regenerativen Energien vorhanden sein können!

Mit freundlichen Grüßen
lhre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH

Im Plangebiet befinden sich Netzanlagen der WEMAG.

Die Hinweise in Bezug auf diese und auf geplante Anlagen werden beachtet.

Die Schutzanweisung wird beachtet.

Der Lageplan wird beachtet.

Der Hinweis auf mögliche andere Versorgungsträger wird beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See,

Unser Zeichen: XTPD 2023/00450

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für lhre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

lhr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekornmunikation
GmbH und WEMACOM Breitband GmbH.

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage Bestandspläne der vorhande-
nen Versorgungsanlagen der WEMACOM irn Bereich lhres Bauvorhabens. Die Bestandspläne werden beachtet.

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen
ist unsere „Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und —anlagen" zu
beachten. Dieses Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet ver-
bindlich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen:
Leitunqsauskunft I www.wemacom.de

Im Bereich der Baumaßnahme ist Handschachtung sowie eine örtliche Ein-
weisung erforderlich!
Die Ausstellung der Schachtscheine erfolgt vor Ort.

Hinweis :
Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen
(Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung etc.) festzustellen.
Bitte setzen Sie sich zeitnah mit Herrn Panke (Tel.0385 / 755-2224 bzw. per
E-Mail leitunqsauskunfewemacom.de) in Verbindung, um einen Vororttermin
zu vereinbaren.

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum gültig.
Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Freundliche Grüße
René Panke
Dokumentation
WEMACOM Telekommunikation GmbH
Tel.: +49 385 755-2441
leitunqsauskunftewemacom.de

Hausadresse: Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin
Mit voller Bandbreite für unsere Region: www.wemacom.de

Die Schutzanweisung wird beachtet.

Die Hinweise zu Handschachtung und Erkundungsmaßnah-
men werden beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am

Sehr geehrte Frau Hedtke,

hiermit möchten wir lhnen mitteilen, dass im gesamten Ortsbe-
reich von Hof Lalchow keine Versorgungsleitungen bzw. Anla-
gen,
die im Verantwortungsbereich der HanseGas GmbH liegen, vor-
handen sind.
Ein Konzessionsvertrag zwischen der HanseGas GmbH und der
Gemeinde Hof Lalchow, für eine Gasversorgung des Odes, be-
steht nicht.

Freundliche Grüße
Michael Baudisch

Netzdienste MVP
T +49-38726-839 48 13
F +49-38726-839 48 15
M +49-171 762 07 31
michael.baudischehanseqas.com

HanseGas GmbH
Parchimer Straße 2
19372 Spornitz

www.hanseoas.com

Keine Anlagen der HanseGas GmbH vorhanden
wird zur Kenntnis genommen

17

20 von 33 in Zusammenstellung



Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See
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Bürogerreinschaft Stadt & Landschaftsplanung
Dipl.-Ing. Marion Hedtke
Negeleiweg 3
19057 Schwerin

GDMcom

Stefan kpe

0311/3504-13)

leilungsankradlegdncors

PE-ta .: mot //23
Reg -Nr.: 00917/23

PE-Nr. be? welter ran Sit. Iftve, keg.
bltte unbedIngt aneieberd

07.02.2023

Entw icklungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See, OT Hof Lalchow  - Entw urf
(Stand November 2022)

Ihr Anriage/n
YORK

77.01.2023

an: Ihr Zelchen:

cnacom

Sehr geehrte Darren und Herren,

bezugnehrnend au f Ihre otzen genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zurn angefragten Bereich für
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetrelber FiaUptgltz Betroffenhelt Anhang
Halle nicht betroffen Auskunft AligemeinErd gel ss ;wisher Pe'ssen GrribH

Fenigas Netgesellscheft rnbil (Netzgebiet Thünngeni Schsveigb.
nicht hetroften Auskunft Allgernein

NurnbergSachsen) i
O)ETRAS Gastransport Grribil Leipzig betroffen ONTRAS
veIG Gasspeicher GrnbH , Leipzig nicht betroffen Auskunft AlIgernein

Die renna3 tielzgeseRhall ni91 (j-C) )st Elgentfirnen Lam ttertebel der rolagui der flüberm Fang.ss Thür ingen-garhstu Ginti
cfcr),dsn Erdgesner mcjungsgeeelbch.dl rntd I (EVG)bzw, skr Er duastraryxx lgeseltatlkslt llizIng,n-
Salrwr (EIG).
Voi weben &alas! I lin, dabs die Hawn g91. Eentianee in non EnergleonLayn belt.arge VNG - Verburalnel7 Cos AG, lefuig, fro
loge gesetzlkher % M N' liters ss. Entflechherg nsrtbssl islssnfcn5s. Enenglerer.gongsrdernehrnen ems 01.03.2012 fir Ekaliturn
as den dern Jletz" orsillestender, beigleanlaien rl dlo Cil IRAS - VNG G,,m1rdne,porl 5i5055.1(rarrnehr
Nfrnb end sJq OrITTLAS Gibtr anspor t Gobi I) und Irr Cigentinn dn slcss den, Geuttingsneich Speklarr. dallecirentk,n
Energleas Laarn all di, vtic Gdepeil Gnikl kike bout,  Iret. yrIG - laercheLz Gas AG 1st &Ira !Add rnd rr Eigentunre
non Fn. gie.nlagon

Diese Auskunft gilt nur hir den dargestellten Eereich und nur hir die Anlagen der vorgenannten
Unternehrnen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskünfte einzuholen sind!

Im Plangebiet ist der Anlagenbetreiber ONTRAS betroffen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet
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PE-Nr. 00917123 - 0702.2023 - Seed 2 von 36

Bee prüfen Sie, oh der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Kate amaps e5eceasts-DEI8KG/258H

Dastellung argefrecte- Bernd, 1 W0584 - Geogrechisch (EP5G:1326) 53.432358, 122411:63

Kate crm aps g5n8els-DEA3KG/2941

Dastellunq ängefragte Bernd, 2 WG584 - Geogte6ch (EP5G:4326) 53.4a,426, 12205672

freundlichen Grüßen

GD Mcom GmbH

-Dieses 0chebsen btobHe Unterschrift gültig.-

Der dargestellte Bereich wurde geprüft und wird bestätigt.

Der dargestellte Bereich wurde geprüft und wird bestätigt.
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PI M. ore;u/r3 ‚V. 07/023 Sr., 3 von 31,

Kostenlos mit B1L - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCI-IE
https://portal.bil-le:lungsauskunít.de/login

Anlagen: Anhang
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PE-Nr. 00017/23 -07.02.2023 - Selio 4 von 36

GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zurn Betreff: Entw icklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau arn See, OT Hof
Lalchow  - Entwurf (Stand November 2022)

PE-Nr.: 00917/23
Reg.-Nr.: 00917/23

Fernges Netnesellschefr neH (Nett:el:net Thüringen-Sechseni
VNG ssreicher GrrbM
Erdnasspeicher Peissen Grrb1-1

1.rn angefragten Bereich befinden sich keire Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungm der/s oben genannten
Anlagenbeheiber/s.
Wir heten keine Einwände gegen des Varhaten.

Weitere Anlmentetreiber

Bite beechen Sie, dass sich irn engefregten Bemich Anlagen Miter tefinden können, für die GDelmrn für die
Auskunft nicht zustandig ist.

- Dime Schreiten ist ohre Unterschrift gdltig. —

Im Plangebiet sind nebenstehende Anlagenbetreiber nicht betroffen.
Wird zur Kenntnis genommen

Hinweis zu weiteren Anlagenbetreibern wird zur Kenntnis genommen
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PL- Alt 0091//23 - 01 02 2023 Srnrv3 von

GDMcom

Sete 1 von 2

••ONTRAS
Anhang — ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zurn Verfahren

zurn Betreff: EntwickJungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See, OT Hof Lalchow - Entwurf
(Stand Novernber 2022)

PE-Nr: 00917/23
Reg.-Nr.: 00917/23

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers.

Die Anlagen begen in der Regel mittig irn angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende
Schubstreifenbreiten sind dent Bestandsplanwerk bzw den digitalen Daten zu entnehmen):

Minndt7P
&linen-
bean-
» khan

Dti
Schutz-
shade..
Inv ite
(In ns)

Zuständlg

Ferngas(etung (FGL) 99 600 8,00 OtITRAS Ga nspcot Gstra rnbil l
Instandhaltungsbereich PerleWg

SchMerpfahl (SPf), SehAdepfahl mit lie.skontate (SPIK), Sclotderpfahl not
Fernsprechdcoe (FS); Gas Merk- oder Ilessstein (G), Mantdrchrfe (MR) otrt
I'mantrollnahrlen (KR), glasfaservesterlae FGL-Urnhiillung (GFK), Wassertopf

Moghche sonsbge Einbauten und Zubehor (PM, Arrnaturengolppeln (9) mit Verbindungslertung und Ausblaser (A),
Isoberstuck( c (J), &Sonnet, (RI), (Kabel-)SchuGrohrf e (SR), KabeIrroffen
(KM), Kabdreserveln (KR), Kabd-Unterflurbehelter (Kent), Kabernarke ((1),
Kabelgarnrturen, flandede, Gleichrehterschrank

Dre derzeitige ungefahre Lage dieser Anlagen entnehrnen Sie bitte anbegenden Planunterlagen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsachliche Lage in
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zustandigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten
durchzuführen.

Zum Entwurf zur Entwicidungs- und Erganzungssatzung der Stadt Plau am See für den Ortsteil Hof Lalchow
(Stand November 2022) bestehen grundsäolich keine Einwände. Zu beachten sind folgende Auflagen und
Hinweise:

1. lrn Schutzstrefen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen
ernchtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der
Anlage/n vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden konnen.

2. Aus den anliegenden Planunterlagen ist zu entnehrnen, dass sich die o.g. Aniage außerhalb des
raumlichen Geltungsbereiches der Satzung der Stadt Plau am See befindet.

3. Nach derzeifigern Kenntnisstand befindet sich die ONTR.AS-Ferngasleitung (FGL) 99 im Bereich der
Sarnmelkompensationsfläche der Stadt Plau arn See, Gernarkung Pfau, Hur17, Flurstück 84.

4. Mit Blick auf die Kompensationmaßnahmen 1.10 tveisen wir darauf hin, dass die Schutzstreifen von
Ferngasleitungen gnindsatzlich sichtfrei zu halten sund. Eine Bepflanzung hat grundsätzlich
außerhalb des Schutzstreifens zu erfolgen.

Die Schutzanweisung wird beachtet.

Die Ferngasleitung liegt in der Fläche für die Ausgleichsmaßnahme, jedoch ist
die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht verläuft.

Lage der Leitung wird zur Kenntnis genommen

Keine Einwände zum Planvorhaben

Auflagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen
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PE •Nr. &Oil/23 • 0/02 2023 • Self 6 von 36

GDMcom

See 2 von 2

Inn AO:rag der

• •O NTRAS
Nach Rücksprache mit dem fur das Teritoriurn zustandrgen Netzbereich, ist ein Mindestabstand von
15 m, beidseitig zur Leitungsachse der Ferngasleitung (FGL) 99, für Pflanzungen mit Stieleichen
einzuhalten.

Für gegebenenfalls erforderliche Zaunanlagen zum Schutz vor Wrldschaden, gilt ebenfalls ern
Mindestabstand von 15 m beidseitig zur Leitungsachse der Ferngasleitung (FGL) 99. Eine
Einzäunung des Freihaltungskorridors ist nicht zulässig.

5. Wir empfehlen in der Begründung zurn Entwurf der Entwicklungs- und Erganzungssatzung auf das
Vorhandensein der v.g. Anlage, im Bereich der Kompensationmaßnahmen 1.10 hinzuweisen.

6. Der oben genannte Anlagenbetreiber 1st welter an der Planung/ dem Verfahren zu betelligen.

7. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu übergeben.

Mit freundlichen Grußen
GDMcorn GmbH

-Dieses Schrerben ist ohne Unterschrift gültig.-

Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
Ledungsschubanoeuung

AsAageA/ Plane:
leenichtskete
Grundrie FGL 099 109 - 110

Verterler:
Frau Del.-Mg. Hanel Herfee Burc9erremsc0n SLadt & Landscha ter:Ilan u ng

Herr Salomon ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Sadkoveki ONTRAS Cestransport GmbH

Herr Lunoiv ONTRAS Gastransport GrnbH

Herr Kroger OtORAS Gaseansport GrnbH

Her iieher OriTRAS Gastranspert GrnbH

Die Ferngasleitung liegt in der Fläche für die Kompensationsmaßnahme, je-
doch ist die Pflanzung in dem Bereich geplant, in dem die Leitung nicht ver-
läuft.

Die Begründung wird ergänzt.

Der Anlagenbetreiber wird über die Beschlussfassung informiert.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Stellungnahme Behörde/TOB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

Bürogemeinschaft Stadt & Landschaftsplanung - M. Hedtke
Ziegeleiweg 3
19057 Schwerin

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01232701
E-Mail: TDRA-0-.Schwerinevodafone.com
Datum: 02.03.2023
Stadt Plau am See, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung für
den Ortsteil Hof Lalchow

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für lhr Schreiben vom 27.01.2023.

Wir teilen lhnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone
Deutschland GmbH gegen die von lhnen geplante Baumaßnah-
me keine Einwände geltend macht. lm Planbereich befinden sich
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits
derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Keine Einwände gegen das Planvorhaben

Es befinden sich keine Aniagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-
verlegung ist nicht geplant.
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rtz

50.1et. itärt,r"val.emot..• arrerar2. • 105:7.14n

Bürogememschaft Stadt k Landschaftsplanung
Zegeteiweg 3

19057 Sch,erin

Entw urf der Entw icklungs- und Ergänzungssataung der Stadt Plau am See ftlr
den ortsteil Hof Lalchow

Seht geehrie Frau Hedtke,

Ihr Schreiben haben wif dankend erhalten

Nach Prufung der Unterlagen leilen wir Ihnen mit, class sich lm Plangebet derzeit

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betnebenen Anlagen (z B Hochspan-

nungsfreilatungen und -kabel, Umspanrmerke, Nachhchtemerbindungen some Ver-

und Entsorgungsledungen) Cefinden oder in nachster Zed geplant sind

Diese Stellungnahme gilt nur fur den angefragten raumlichen Bereich und nur fur die
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH

Freundliche Gruße

50Hertz Transmission GmbH

Atzrodt Froeb

Deses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschnft gultig
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Es befinden sich keine Anlagen des Unternehmens im Plangebiet. Eine Neu-
verlegung ist nicht geplant.
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Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde Abwägung der Stadt Plau am See

Gemeinde Dobbin-Linstow

Betr.: Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Nachbargemeinden gemäß

§ 2 Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung über die öffentliche

Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

hier: Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See für den

Ortsteil Flof Lachow gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB,

Gemarkung Hof Lachow, Flur 1

Aufgaben oder Interessen der Gemeinde Dobbin-Linstow werden durch die

* o.g. Planungen nicht berührt.

Es werden keine Anregungen zur o.g. Planung gegeben.

3 Von der Gemeinde Dobbin-Linstow werden folgende Anregungen gegeben:

YU'er ann

,Bürgermeister

yor) piten des Arntes Krakow am See gibt es keine Bedenken.

A
I& Stich . . • .;
Krakow am See, den 22.02.2023

Die Gemeinde Dobbin-Linstow wird durch die Planung nicht berührt.

Keine Anregungen
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Amt WO6e(-3/1iiritz
DerAmtsvorstefier

ler dre Gernelnde Stuer

Aint Robel-Muntz, Marktplalz 1, 17207 RObef/Müntz

Arnt Röbel-Müritz
Für die Gemeinde Altenhof

Amt. Bauarnt

Auskunft ertee M Albrecht

Zimmer Voreehl DurcheAthl
2 8 039931..80 152

Zentiale 039931 803 Fax. 28152
m.albrecht@arnt-rcebel-rnueritz.de

lhr Zeichen Ihre Nachncht vom Mein Zeichen Datum
27 01 2023 4-81-al/ 09.022023

Entwurf der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See
für den Ortsteil Hof Lalchow
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren.

dutch die EnbNicklungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Plau am See werden planungsrechll iche
Belange und Entwicklungsziele der Gerneinde Stuer nicht berührt.

Die Gemeinde Stuer erhebt keine Einwande gegen die vorliegende Planung (Stand November
2022).

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Moill, illbimlii
DAurer. 09 02.2023 11 07 Uhr

SB Baulettplenung

Inlemel:httnsl(ewnv amt-rcebel-rnuentz rte E-Maa: posttilerel.rocilelyneere. ile Offnungindeo:

Glaublger-10. 0E13Z/Z09000173165
IBAN: 0E80 1505 0100 0110 1141 00
BIC: NOLADE21WRN

Konlolnhaber: Ste& Rubel/Neat.
IBAN: DE06 1506 1618 0001 0093 20
BIC: GENODEF1WRN

Mo/Dr. 9.00.1230 Uhr
D. 13.30-15.30 Uhr
NA: gesavessen
00 . 8.00-1235 13.30-17 30 uhr
Fr: 00012_30 Uhr

Stud Rebel/Mentz, ileschalstülvend. und 0r Gemelndery øgenhci, Boaemck. Buchholz. Bum«. Bderal. Fine/ten. Gctthun. Groß
10eve, Lan. Letzen. Mel.. Fritocen. Rechlin. Scherer.. Seem Bluer. SIATIOrtZ

Allgernelne DarenschoWnfonnatIon: Der lelefonische. sdselliche oder eleAlronnche Kvrlaalm,r dem Anti Rebel-Mane ist Inn der
specherune und verarbedung der von lhnen egf rnigetersen sersonleten Oaten terbunden Rechtsgrundlege hierne Islas 6 Abs, I
Sucoslate e der Derenschutsgrunrherordnung (Dual()) deeEulepølrchen Union in Verbodung 0,1 § 4 Abs. 1 des Landesdaten.
sehuttgeseIses (0013 A1-10 . Wertere Irtformalionen &men Si< her Pe. srnntro eiref-roebel•nsenlz de/delenschutrAndes ern,

Die Gemeinde Stuer wird durch die Planung nicht berührt.

Keine Einwände
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